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Der Autor Mark-Oliver Scholz ist Rechtsanwalt, seit 

2001 auch Notarvertreter in Stuttgart und hat langjähri-

ge Erfahrung auf dem Immobiliensektor. Er publiziert 

interdisziplinär in verschiedenen Verlagen.
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Vorwort 

Immobilienmakler können bei den Kunden glänzen, 

wenn Sie vor dem Beurkundungstermin des Immobi-

lienkaufs auf die am häufigsten auftretenden Fragen 

leicht und locker antworten können. Außerdem sparen 

Sie sich selbst viel Ärger.  

Umgekehrt kann Unwissen sogar die ganze Beurkun-

dung zunichtemachen und den Kauf verhindern. Das ist 

sicherlich das Letzte, was Sie nach langwieriger Ver-

marktung eines Objektes und unzähligen Besichtigungs-

terminen erreichen wollen. Und Sie wissen ja, die am 

schwierigsten zu vermarktenden Objekte haben hinter-

her auch immer die kompliziertesten Käufer. 

Je nach Ihrem Wissensstand, wird Ihnen das eine oder 

andere in diesem Ratgeber als vollkommene Selbstver-

ständlichkeit vorkommen. Ärgern Sie sich dann nicht, 

denn das ist ein gutes Zeichen. Glauben Sie mir, es gibt 

Kollegen von Ihnen, die selbst die grundlegendsten 

Dinge nicht beherrschen.  

Wenn Sie dieses Buch in Händen halten, sind Sie wohl 

zumindest der Auffassung, dass Sie mehr für Ihr Kauf-

vertragswissen tun könnten. 

Ich will diesem Tatendrang auch nicht länger im Weg 

stehen – los geht’s! 

 



8 | S e i t e  

 

Zum Umgang mit diesem Buch 

Es ist gut und hilfreich, ungefähr über einen Kaufver-

trag Bescheid zu wissen. Allerdings ist ein Immobi-

lienmakler kein Rechtsberater. Das sollte er auch gar 

nicht sein wollen, denn dadurch würden sich Haftungs-

möglichkeiten eröffnen, die er gar nicht haben wollte – 

und seine Haftpflichtversicherung schon gleich zweimal 

nicht. 

Dennoch kann es nicht schaden, grundsätzlich über die 

wesentlichen Bestimmungen eines Immobilienkaufes 

Bescheid zu wissen. Dieser Ratgeber soll Ihnen diesen 

Überblick schnell verschaffen, damit Sie in Zukunft 

schon aus der Entfernung abschätzen können, ob es 

irgendwelche Probleme geben wird oder alles höchst 

geschmeidig läuft. 

Dieser Kurzratgeber kann jedoch niemals bei konkreten 

Problemen den Rat eines Profis ersetzen, sondern nur 

einen Überblick geben (daher die Bezeichnung „Kurz-

ratgeber“). ;-) 
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Die Nebenkosten des Kaufs 

Die vom Käufer durch Sie gefundene Immobilie ist für 

diesen zwar an sich schon teuer genug. Aber er weiß 

oder sollte jedenfalls wissen, dass jeder, der etwas mit 

dem Kauf zu tun hat, schließlich auch etwas verdienen 

muss.  

Es kann dann nicht schaden, wenn man weiß, wie viel 

der Käufer hinzuaddieren muss. 

Die Grunderwerbsteuer 

Der größte Brocken ist dabei in den meisten Bundeslän-

dern die Grunderwerbsteuer (nicht zu verwechseln mit 

der Grundsteuer). Diese beträgt je nach Bundesland 

zwischen 3,5 % und 5 % des Kaufpreises. Diese muss 

immer bezahlt werden, wenn man die Immobilie nicht 

gerade in der Familie kauft und in diesen Fällen wird 

kein Makler eingeschaltet sein, ist für Sie also ohne 

Belang. 

Notar- und Grundbuchkosten 

Auch der Notar, bei dem der Kaufvertrag beurkundet 

wird und das Grundbuchamt, bei dem das Grundbuch 

für die Immobilie geführt wird, erheben für ihre Leis-

tungen amtliche Gebühren. Diese sind in der gesamten 

Bundesrepublik identisch und zwar bei jedem Notar und 

bei jedem Grundbuchamt. In der Summe bewegen sich 

diese bei ca. 1,5 % des Kaufpreises. Auch diese Kosten 

fallen immer an. Falls Ihr Kunde es genauer wissen 
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will, kann er im Internet diverse Notarkostenrechner 

finden, in welche der individuelle Kaufpreis eingegeben 

werden kann. 

Maklergebühren 

Nun kommen wir zum für Sie wichtigsten Teil, über den 

Sie sicherlich schon aufgeklärt haben und auch eine 

entsprechende Vereinbarung unterzeichnen ließen. 

Einige Makler fahren auch gut mit der Methode der 

mündlichen Vereinbarung der Courtage. Dass dies ins 

Auge gehen kann, muss ich Ihnen sicherlich nicht erklä-

ren. Zwar ist auch die mündliche Vereinbarung wirk-

sam, jedoch haben Sie im Zweifel ein dickes Beweis-

problem. 

Sonstige Kosten 

Darüber hinaus fallen natürlich noch weitere Kosten an, 

wie etwaige Gutachterkosten. Hinzuzuzählen sind auch 

die Kosten für die Finanzierung, wie Sonderzahlungen, 

Beurkundungsgebühren für einzutragende Grundschul-

den (siehe nächstes Kapitel) und alle sonstigen Kosten, 

die der Käufer im Zusammenhang mit der Immobilie 

verursacht. 

Wie Sie wissen, kommen Kunden teilweise auf die abs-

trusesten Ideen, warum eine Leistung eines Dritten gra-

tis sein sollte. Es kann nie schaden, darauf hinzuweisen, 

dass jeder auch etwas daran verdienen muss. Dann gibt 

es diesbezüglich keine Beschwerden. 
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Kaufpreisfinanzierung  

Gelegentlich kommen auf den Immobilienmakler auch 

Fragen nach der Finanzierung zu. Dies können einer-

seits Fragen nach günstigen Konditionen, andererseits 

allerdings auch Fragen nach dem Procedere der Finan-

zierung sein. 

Ersteres ist primär vom Eigenkapital und den Beziehun-

gen zum finanzierenden Kreditinstitut abhängig. 

Die Abwicklung der Finanzierung ist jedoch in aller 

Regel immer gleich. Denn jede Bank will sich mit allen 

ihr zustehenden Sicherungsmechanismen gegen einen 

Ausfall des Käufers sichern. 

Zunächst besteht eine solche Finanzierung aus Unmen-

gen Papierkram, nämlich dem Darlehensvertrag, den 

Grundschuldbestellungsformularen, der Sicherungsver-

einbarung, sonstigen Sidelettern und Anschreiben der 

Bank. 

Wichtigstes Instrument der Finanzierung ist der Darle-

hensvertrag (auch Kreditvertrag genannt), der jedoch 

ohne Sicherungsvereinbarung und Grundschuldbestel-

lung nicht sinnvoll bestehen kann. Also sind alle drei 

Elemente wichtig. 
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Im Darlehensvertrag sind die Konditionen des Kredits, 

also Laufzeit, Zins und Vertragspartner enthalten. Die 

Sicherungsvereinbarung beinhaltet den Zweck der ein-

zutragenden Grundschuld, welcher erst einmal der 

Zweck der Sicherung des neuen Darlehens ist. 

Wenn das Darlehen abbezahlt ist oder umfinanziert 

wird, kann der Sicherungszweck ein ganz anderer wer-

den, dies kann uns jedoch im Moment egal sein. 

Sicherungszweck ist immer erst einmal der Zweck der 

Darlehensabsicherung. 
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Finanzierungszusage 

Ist ein Kreditinstitut gefunden, bietet es sich für Sie und 

auch zur Sicherung des Verkäufers an, von dieser Bank 

eine Finanzierungsbestätigung einzufordern. 

Bitten Sie also den Käufer, eine solche zu organisieren. 

Überbewerten Sie jedoch bitte nicht den Aussagegehalt 

einer solchen Finanzierungsbestätigung. 

Erstens bedeutet diese nicht, dass der Käufer auch tat-

sächlich abschließt. 

Zweitens sagt die Bestätigung nur aus, dass, wenn 

nichts dazwischen kommt und der Käufer tatsächlich 

kauft und wenn er nicht gelogen hat und es sich die 

Bank nicht anders überlegt, der Kaufpreis (teilweise) 

finanziert werden kann – nicht muss. 

Wie Sie sehen, ist die Finanzierungszusage ein stumpfes 

Schwert. Aber in der Regel wird ein Käufer, der sich 

ernsthaft interessiert und eine Finanzierungszusage der 

Bank vorzeigt, wohl keinen Rückzieher mehr machen. 

Er ist in seiner Kaufentscheidung viel zu weit fortge-

schritten. 

Die Finanzierungszusage ist also immer ein gutes Indiz 

zum einen für die Bonität des Käufers, als auch für die 

Wahrscheinlichkeit, dass das Geschäft zum Abschluss 

kommt. 

Sie geben dem Verkäufer außerdem ein gewisses Ge-

fühl von Sicherheit, dass er auch zu seinem Kaufpreis 

kommt. Versprechen Sie aber bitte nichts, das Sie selbst 

nicht beeinflussen können. 
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Erst mit Leistung der Unterschriften beim Notar, kön-

nen Sie sichergehen, dass auch alles klappt und der Ver-

trag tatsächlich zustande gekommen ist. 

Grundschulden und Schuldanerkenntnis  

Die zugesagten Gelder rückt die Bank allerdings, wie 

bereits weiter oben angesprochen, nicht ohne weiteres 

heraus. Sie benötigt dafür ein Pfand. Und da Ihr potenti-

eller Käufer meistens nicht über ein so wertvolles Pfand 

verfügt, hat es sich eingebürgert, die zu kaufende Im-

mobilie zu beleihen, also der Bank im Grundbuch Rech-

te einzuräumen, damit diese im Notfall die Immobilie 

versteigern kann. 

Die Bank gibt dem Käufer deshalb nur dann Geld, wenn 

sie ein solches Pfandrecht, eine Grundschuld, am 

Grundstück bzw. der Immobilie eingetragen bekommt.  

Dies ist eine einfache Grundschuld. Diese muss nur 

notariell beglaubigt, nicht beurkundet werden. Der Un-

terschied zwischen Beglaubigung und Beurkundung ist, 

ob der Notar die Urkunde vorlesen muss oder ob sie 

einfach nur  beim Notar unterschrieben werden muss. 

 

Merke:  Beurkundung = vorlesen 

  Beglaubigung = nicht vorlesen 

 

Ist in dem Bankformular kein Wort von Schuldaner-

kenntnis oder Unterwerfung unter die sofortige Zwangs-
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vollstreckung zu lesen, muss die Urkunde nicht  vorge-

lesen werden.  

Dies ist allerdings der seltenere Fall. Viel häufiger ist 

folgende Variante. 

Die Bank versucht sich nämlich viel lieber auch noch 

dadurch zu sichern, dass ihr der Käufer versprechen 

muss, neben dem Grundstück auch mit dem sonstigen 

Vermögen zu haften, also mit Arbeitseinkommen, Bar-

vermögen und allem, was ein Gerichtsvollzieher sonst 

noch so beim Käufer pfänden könnte. Dies ist das soge-

nannte Schuldanerkenntnis mit Zwangsvollstreckungs-

unterwerfung. 

Das klingt für den unbedarften Kunden erst einmal, als 

müsste man sein eigenes Todesurteil unterschreiben. 

Bei Licht betrachtet, ist es jedoch verständlich, dass die 

Banken versuchen, sich so gut wie möglich gegen den 

Ausfall zu sichern. 

Die Geldinstitute treten mit dem Gesamtbetrag in Vor-

leistung und können nur darauf hoffen, dass der Ge-

samtbetrag im Laufe der Jahre zurückbezahlt wird. Sich 

nur darauf zu verlassen, dass die Zwangsversteigerung 

alle Kosten wieder einspielt, ist zu risikoreich. Die Bank 

gibt einem eben nur dann Geld, wenn sie sich sicher ist, 

es auch irgendwann einmal zurückzubekommen. 

Wie bereits angedeutet, gibt es für die Grundschuldbe-

stellung eigentlich immer einen Vordruck der Bank, der 

Ihnen übersendet wird. Dieser sollte dem Notar vor der 

Beurkundung des Kaufvertrages übersendet oder spätes-

tens zum Termin mitgebracht werden, damit die Grund-

schuldbestellung für die Bank gleich mit beurkundet 
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werden kann. Ansonsten muss in der Regel zumindest 

der Käufer noch einmal zum Notar. Weisen Sie ihn 

darauf hin – er wird Ihnen für diesen Tipp dankbar sein. 

Er spart sich Zeit und Mühen. 

In dieser weiteren Urkunde steht dann, welchen Betrag 

die Bank im Grundbuch eingetragen bekommt und wel-

chen Zinssatz sie beanspruchen kann, wenn aus der 

Grundschuld vollstreckt wird, also das Grundstück oder 

sonstiges Eigentum gepfändet werden sollte. 

Ihre Kunden werden regelmäßig erschrecken, wenn sie 

im Formular von einem Zinssatz von 15 % oder mehr 

lesen. Das ist nicht der Zinssatz des Darlehens, sondern 

nur zur Kostendeckung in der Zwangsvollstreckung 

gedacht. So soll nur sichergestellt werden, dass die Kos-

ten der Zwangsversteigerung gleich mit vollstreckt wer-

den können. 

Auch hier können Sie beruhigend auf den Kunden ein-

gehen und mit Wissen punkten. 

 



17 | S e i t e  

 

Ein Grundbuch richtig lesen 

In aller Regel hat Ihr Kunde noch nie oder wenn über-

haupt, vor Jahren oder Jahrzehnten eine Immobilie ge-

kauft. Viele Bürger haben nicht den Hauch eines 

Schimmers, dass sie nicht einfach zum Notar gehen, 

Geld auf den Tisch knallen und dann als Eigentümer des 

Objekts nach Hause gehen können. 

Vorab: Dass Besitz und Eigentum nicht das Selbe sind 

sollte eigentlich bekannt sein – aber was vergisst man 

nicht so alles im Laufe des Lebens. 

Ich werde deshalb im Laufe dieses Buches auch auf 

deren Unterscheidung eingehen. Zunächst jedoch zu 

dem, was das Grundbuch leisten kann. 

Bestandsverzeichnis 

Zuerst ist im Grundbuch nicht vermerkt, wer der Eigen-

tümer ist, sondern um welches Objekt es sich überhaupt 

handelt, in welcher Gemeinde es liegt, welche Flur-

stücknummer ihm zugeteilt wurde, wie die Straße heißt, 

welche Hausnummer das Objekt hat, wie groß es ist etc. 

Man sollte die Beschreibungen allerdings nicht für bare 

Münze nehmen, denn manchmal haben sich mittlerweile 

Straßenname und Hausnummer geändert oder ist vom 

Baurechtsamt das Nutzen zu Wohnzwecken erlaubt, 

obwohl davon nichts im Grundbuch steht. Solange nie-

mand die Berichtigung des Grundbuchs beantragt, bleibt 

die Eintragung falsch. Doch mal ehrlich: wen stört das 

schon.  
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Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie ein sogenannte 

Bestandsverzeichnis eines Grundbuches aussieht. 

In unserem Beispielfall handelt es sich um ein Teilei-

gentumsgrundbuch, also z.B. einer Ladeneinheit oder 

eines Tiefgaragenstellplatzes. Ein Wohnungsgrundbuch 

sieht allerdings genauso aus – es heißt nur anders. 

 



19 | S e i t e  

 

 

 



20 | S e i t e  

 

Zunächst einmal muss sichergestellt sein, dass derjeni-

ge, der die Immobilie verkauft auch der Eigentümer ist. 

Dies ist viel öfter nicht der Fall, als man so denken mag. 

Oft sind noch die Großeltern eingetragen, die das Haus 

vererbt haben, dieses aber noch nicht im Grundbuch 

umgeschrieben ist oder es gehört der Schwester, Mutter, 

Ehefrau. Gerade letzteres kommt häufiger vor. 

Dies ist allerdings alles kein Beinbruch. Wenn Sie diese 

Komplikation jedoch früh erkennen, können Sie sich 

und Ihrem Kunden Zeit und auch Nerven sparen. 

Der Eigentümer 

In Abteilung 1 des Grundbuches steht der Eigentümer. 

Dies kann eine Person sein oder noch der Bauunterneh-

mer, eine Erbengemeinschaft oder sonst wer. 

Man kann am Grundbuch erkennen, wann der Eigentü-

mer eingetragen wurde und vor allem ist auch dessen 

Identität nachprüfbar. 

Aus diesem Grund sind Grundbücher auch nicht öffent-

lich zugänglich. Sie dürfen nur von jemandem eingese-

hen werden, der ein sogenanntes berechtigtes Interesse 

nachweisen kann. Es geht nämlich niemanden etwas an, 

wem ein Grundstück gehört und wie er dieses Grund-

stück belastet hat. 

Seien Sie hier also stets vorsichtig mit der Preisgabe 

von Daten. Auf der folgenden Seite sehen Sie eine sol-

che erste Abteilung. 


